
Bogensportgilde Rhein-Wupper e.V. 

Beitragsordnung 

§ 1 	 Geltungsbereich der Beitragsordnung 

§ 1.1 	 Die Beitm gsOl'dnung regelt · lle T\1itgli d ..beitl'äge lind anfallenden 
Gebühr n . welche zur D ckung der Ausgaben der Bogenspol'tgilde 
Rhein-Wupper e .v. zu lei,·t n "iud. 

§ 2 	 Mitgliedsbeiträge 

§ 2 .1 	 ~1itglie d3beitl'äge sind Jahres be t räge . die für da la ufe nde 
Kalenderjahr zu ntrichten sind. 
Bei Einü itt nach dem : 

Eintritt Beitrag 
01-01 50,00 € 
01-04 37,50 € 
01-07 25.00 € 
01-10 12,50 € 

§ 2.2 	 Beit ra gsarten und Beitr g höhen 

S2. 2 .1 EinzelmitgLledschaft nach Alte r gestaffelt: 

Alter Beitrag 
0-10 5000 € 

11-14 50,00 € 
15-18 50,00 € 
19-65 50.00 € 

66-100 50.00 € 

§ 2 .2.2 :vIitgliedsbeitrag für Fi.rmen und nicht eingetragene 
Vel'einigu ngen: 

Cnmdbeitrag 250.00 € 

§ 3 	 Fälligkeit und Zahlunqsart 

::: § 3. 1 	 Der Mitcrlicdsbeitrag wird bis zum 01. März jährlich ausschli ßlich 
per Lastsch l'ift / EUlzu eYsermächtigun erhoben un d abgebucht. 
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§ 3.1.1 	 Barzahlungen und EinzelübeJ'weisungen können nur in 
begründeten Einzelfällen zugela en werden. Die 
Gutschriften mü sen dann, unaufgeforder t bis späteste ns 
28 . Febl'ua ' auf de m Bogensportgilde Rhein-Vluppel' e.V 
Konto erfolgen. 

§ 3.2 	 Zahl ungsver zug 

§ :3 .2 .1 	 l'vlit dem 01.l\1äl'z eine. jeden .J.:thres kommen alle r-.iitglieder 
ohne weitere Mahnung in V l'zug. sofer n der fällige 
:'vIitglieclsbeitrag nicht endgültig dem Konto der 
Bogensport ilde Rhein-Wuppel' e.\ '. gu tgeschrieben ist. Im 
FaUe de o:> Verzuo'es kann die Bogensportgilde Rhein-Wupper 
e .V. einen Säumniszuschl ag von 2.50 € je :vlonat zuzüglich 
allel' en tstandenen Kosten und :vlahngebühl'en erheben. 

. 3.2.2 	 Eommt ein Mitglied mIt mehl' a ls 30 l agen in Verzug, kann 
d s gerichtliche ;"·1ahnverfahren eing leitet werd n bzw. ein 
Tnkas.o-Unte rnehmen einge chaltet werden. Ist nach 30 
Tagen Verzug keine voll tändige Zahlung erfolgt, so Legt 
eine Streichung 'on der Mitglieclerliste nach § 5 P lUlkt 3 d l' 

Satzung vom 29.04.20 ] 8 vor . Alle noch offenen Forderungen 
bleiben hiervon unberührt und beste hen wei.ter. 

§ 3.3 	 ~eumitglieder 

§ 3.3.1 	 Der E r>-;tbeitrag wU'cl, wie a uch alle Polgebeitl'äge per 
Ll'l. tsclu'ift / Einzugsverfah ren von der Bogen por tgilde 
Rhein-\Vuppel' e .V. emgezo en. 

§ 4 	 Inkrafttreten 

Die jeweils aktuelle und gült.ige Beitl'agsord n mg wird auf der offizie llen 
Homepage und/oder i.m 'el'ein,'ha us veröffe ntlicht. Sie tritt mit der er ten 
Veröffentlichung in Kraft. Die l'1 itgliederversam mlung kann diese Ordnung 
dmch Mehl'he itsbe. ch luss ändern. 

1. ter Vorsitzende 	 2. ter Vorsitzende 
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